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— Nachkontrolle wie unter cc) beschrieben, ohne

Losen der Verschraubungen. Vorgangig ist die
Kurbelwelle um mindestens eine Viertel-Um-
drehung zuriickzudrehen, damit das Spiel im
Verteilerantrieb anschliessend ganz aufgehoben
wird.
Die Priifung und das Einstellen der Ziindanlage
erfordern viel Feingefiihl und sind mit aller Sorg-
falt durchzufiihren oder evtl. einem Fachmann
zu Uberlassen.

Muss Giille stinken ?

Unter diesem Titel veroffentlichten wir in der Nr. 6/79
(S. 372) eine Information des deutschen Pressedien-
stes «agrar-press», gezeichnet von Dr. H.H. Lam-
bracht. Die Information orientierte Uber die Anwen-
dung von chemischen Stoffen und nannte das Pro-
dukt «Exor».

Als die Mitteilung bei der Redaktion eintraf, haben
wir leider nicht an das Schweizerische Milchregu-
lativ gedacht und daher auch keine Vorbehalte an-
gebracht. Wir bedauern diese Unterlassung und be-
eilen uns, nachstehend die berechtigten Einwé&nde
der Eidg. Forschungsanstalt fiir Agrikulturchemie
und Umwelthygiene in Liebefeld-Bern zu verdffent-
lichen:

«Wir haben seinerzeit zusammen mit der Forschungs-
anstalt fir Milchwirtschaft ein entsprechendes Ge-
such um Vertriebsbewilligung fiir das Mittel «Exor»
gepriift und der entsprechenden Firma am 1.3.1979
mitgeteilt, dass dem Gesuch (noch) nicht entspro-
chen werden konne, da das Produkt Eisen- und Kup-
fersulfat enthalte, welche als nicht zuldssige Zusétze
zur Gllle geméss Art. 6, Buchstabe ¢, des Milch-
lieferungsregulativs betrachtet werden miissen.

Wir zitieren weiter aus unserer Begriindung der Ab-
lehnung des Gesuches:

«Man koénnte nun einwenden, dass in diesem Fall
«Exor» in Schweinegiille gegeben werden kdnnte
und daher eine entsprechende Bewilligung mit den
notigen Einschrédnkungen gerechtfertigt werden
konnte.

Dazu missten aber zwei Bedingungen von lhnen er-
fullt werden:

1. Ein Vermerk auf Verpackung und in allem Propa-
gandamaterial (Prospekte, Inserate usw.), dass
«Exor» nur in Schweinegiille angewendet werden
darf und zudem, dass mit «Exor» behandelte

Schweinegiille nicht auf Flachen ausgebracht
werden darf, auf denen Futter fiir Milchvieh ge-
wonnen wird.

2. Gewahrleistung, dass die Vermerke auch einge-
halten werden. Diese Bedingung ist schwierig, da
ja oft die Schweinegiille an andere Landwirte ver-
kauft oder verschenkt wird.

Da wir nicht wissen, ob Sie diese beiden Bedingun-
gen erfllien kénnen oder wollen, haben wir die ent-
sprechende Bewilligung mit den ndtigen Auflagen
noch nicht ausgestellt.»

Gleichzeitig haben wir aber auch den Gesuchsteller
dariiber aufgeklart, dass nach dem Vorliegen von
Versuchsresultaten wieder auf das Gesuch eingetre-
ten werden kann:

«Daneben waren wir eigentlich sehr interessiert an
neuzeitlicheren wissenschaftlichen Unterlagen (iber
die tatsachlichen Auswirkungen von Produkten und
Dosierung, wie den vorliegenden, auf die Vertrdg-
lichkeit des an Milchklihe verfitterten Grases. Es
missten natlrlich brauchbare Unterlagen sein, wie
sie z. B. aus Uberwachten Versuchen der FA Grange-
neuve anfallen. Denn wir wollen nicht vergessen:
die Schweiz. Milchkommission hat nicht nur die
Aufgabe, ein Regulativ aufzustellen, sondern auch,
dieses jeweils den neuen Erkenntnissen anzupassen.
Ob Sie oder der Produzent von «Exor», die Firma X,
solche Versuche durchfihren mochten, entzieht sich
unserer Kenntnis. Fir die Vorarbeiten dazu und die
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notige Koordination zwischen den Forschungsanstal-
ten, wie auch fiir die Durchfihrung des Versuches
mochten wir unsere Mitarbeit im Rahmen unserer
Méglichkeiten zur Verfigung stellen. Dieser Versuch
ware sicher interessant, da die uns bis jetzt be-
kannten Versuche nur mit Schweine- oder Hiihner-
gllle durchgeflihrt worden sind.»

Seit unserem Brief vom 1.3.1979 sind wir ohne Ant-
wort von Seiten des Gesuchstellers oder des Fabri-
kanten von «Exor» geblieben.

Umso mehr hat uns I|hr Artikel erstaunt, der doch
eine gewisse Propagandawirkung haben wird und

Aus der Schule geplaudert

zwar fir einen nicht bewilligten landwirtschaftlichen
Hilfsstoff.»
Nochmals bedauern wir, den Hinweis auf ein nicht
bewilligtes Produkt getan zu haben und bitten unsere
Leser, von diesen Vorbehalten der FA Liebefeld ge-
nigend Kenntnis zu nehmen.
Im Interesse der Umwelthygiene hoffen wir aber,
dass in Balde eine Moglichkeit zur «Entstinkung»
der Giille gefunden wird. Wer viel mit der nicht
bauerlichen Bevélkerung ins Gesprach kommt, der
weiss wie sehr der Gestank der Gulle «verpdnt» ist.
Die Redaktion

Ueberlauf-Ricklauf-Kiihlsystem mit Ausgleichsbehalter

(Aus den Kurstypen A3, A4, K30, G1)
H.U. Schmid, Weiterbildungszentrum Riniken

In modernen Traktoren, Transportern und Hangge-
ratetragern ist das Ueberlauf-Ricklauf-Kihlsystem
mit Ausgleichsbehélter immer &fter anzutreffen.
Dieses Kiihlsystem kennt man beim Automobilmotor
schon langer. Es ist hier meistens festverschlossen,
d. h. es wird vom Hersteller plombiert. Das Kihl-
wasser einer derartigen Anlage ist mit Zusatzen ver-
sehen (Korrosionsschutz, Gefrierschutz).

Bei landwirtschaftlichen Fahrzeugen kann ein sol-
ches Kiihlsystem nicht einfach festverschlossen wer-
den. Durch die oft starke Beanspruchung ist ein
gewisser Verlust an Kuihlflissigkeit trotz entspre-

Wasser-

Wasserdurchfluf
! rohr
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chender Dimensionierung unvermeidlich. Flissig-
keitsverluste kénnen besonders bei schwerer Zapf-
wellenarbeit im Stand (Erwarmung der Umgebungs-
luft) oder starker Belastung in extremer Hanglage
(Niveauverlagerung) auftreten.

Der Traktorfihrer muss also das Kihlsystem mit
Ausgleichsbehalter zum Nachfillen, Einfillen von
Gefrierschutz, Entkalken usw. 6ffnen kdonnen.

1. Funktion des Systems

Aeusserlich kann man bei genauerem Hinsehen zwei
Arten von Kihlsystemen mit Ausgleichsbehélter er-
kennen:

— Wasserrohren-Kihler mi Ausgleichsbehalter:
Der Kihler besteht aus zahlreichen senkrechten
Wasserréhren, die mit dem obern und untern
Wasserkasten verbunden sind und von waagrech-
ten Kihlrippen zusammengehalten werden. Die
Wasserkasten sind mit Anschlussstutzen fir die
Verbindung mit dem Motor versehen. Der untere
Wasserkasten hat ausserdem einen Ablasshahn
zum Entleeren der Anlage.

— Querstromkihler mit Ausgleichsbehalter:
Im Querstromkiihler fliesst das Wasser in Schlan-



	Muss Gülle stinken?

